
GEMEINDEANZEIGER
SELTISBERG
Offizielles Publikationsorgan

1 
 

 
 

Einladung zur Einwohnergemeindeversammlung
am Donnerstag, den 30. Juni 2022 um 19:00 Uhr

im Gemeindezentrum, Hauptstrasse 21, 4411 Seltisberg
 

Traktanden 
 
  
 
1. Genehmigung des Protokolls der Einwohnergemeindeversammlung 

vom 2. Dezember 2021  
 

2. Genehmigung der Jahresrechnung 2021 
• Erfolgsrechnung 

o Steuern 
o Spezialfinanzierungen 

• Investitionsrechnung 
o Kreditabrechnungen 

• Bilanz 
• Bericht der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GPK/RPK) 

 
3. Ersatzwahl von einem Mitglied in die Bau- und Planungskommission 

für den Rest der laufenden Amtsperiode bis 30. Juni 2024 
 

4. Ersatzwahl von einem Mitglied in die Natur- und Umweltkommission 
für den Rest der laufenden Amtsperiode bis 30. Juni 2024 

 
5. Gesamtrevision des Reglements der Natur- und Umweltkommission 

rückwirkend per 1. Januar 2022 
 

6. Verschiedenes 
• Vorstellung der GWP (Generellen Wasserversorgungsplanung) 

 
 Seltisberg, 16. Juni 2022 
 
   G E M E I N D E R AT  S E L T I S B E R G  
   Die Präsidentin Die Verwalterin 
 
 Michaela Schmidlin-Wiesner Katharina Stein 
 

Die Erläuterungen zu den Traktanden sowie die Detailfassung der Jahresrechnung 2021 können ab 
Montag, 20. Juni 2022 auf der Homepage der Gemeinde unter der Kategorie Politik / Gemeinde- 
versammlung / Einladungen eingesehen oder telefonisch bestellt werden. Zudem liegen die Unterlagen 
in der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf. Das Detailprotokoll der Einwohnergemeindeversammlung 
vom 2. Dezember 2021 liegt ebenfalls ab Montag, 20. Juni 2022 in der Gemeindeverwaltung zur Einsicht 
auf. 
 
Gerne stehen wir Ihnen vorgängig zur Gemeindeversammlung zur Beantwortung von offenen  
Fragen zu den Traktanden, insbesondere der Jahresrechnung 2021, zur Verfügung. 
 
Die Einwohnergemeindeversammlung ist öffentlich. In Seltisberg niedergelassene Schweizerbürgerinnen 
und –bürger sind mit dem vollendeten 18. Altersjahr berechtigt, an der Gemeindeversammlung  
teilzunehmen und mitzubestimmen. Nicht stimmberechtigte Personen werden gebeten, im speziell  
gekennzeichneten Bereich Platz zu nehmen. Es wird eine entsprechende Eingangskontrolle durchgeführt. 
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Traktandum 1: Genehmigung des Protokolls der  
   Einwohnergemeindeversammlung vom 2. Dezember 2021 
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Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 2. Dezember 2021 liegt in der Gemeinde- 
verwaltung zur Einsicht auf. 
 
Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung das Protokoll der Einwohner- 
gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2021 zu genehmigen. 
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